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V om 26. bis 29. Mai 2003 fand in Prag der 10. Kongress des
Europäischen Gewerkschaftsbundes statt, an dem Delegierte von 
77 nationalen Mitgliedsgewerkschaften aus 35 Ländern und von 

11 Europäischen Gewerkschaftsverbänden teilnahmen. Bei diesem Kongress
wurden 60 Millionen ArbeitnehmerInnen vertreten.

Partnergewerkschaften des EGB aus Albanien, Bosnien-Herzegowina und der
Republik Serbien, des Montenegro und des Kosovo waren ebenfalls vertreten.

Der IBFG, der WVA, der Internationale Bund Arabischer Gewerkschaften
(IBAG), der Nordische Gewerkschaftsrat (NFS), der Beratende
Gewerkschaftsausschuss bei der OECD und der Zusammenschluss der
Gewerkschaftszentralen in den Cono Sur-Ländern (CCSCS) waren durch
Delegationen unter der Leitung ihrer Generalsekretäre vertreten. 

Folgende Organisationen nahmen an dem Kongress als Beobachter teil: 
AFL-CIO (Vereinigte Staaten), Rengo (Japa), FNPR (Russland) und GCTU (GUS).

Unter den geladenen Gästen befanden sich zahlreiche Mitglieder des
Europäischen Parlaments sowie Vertreter von europäischen sozialen NROs.

Zahlreiche Persönlichkeiten richteten eine Grussadresse an den Kongress:
Vladimir Spidla, Premierminister der Republik Tschechien; der Präsident der
Europäischen Kommission Romano Prodi (Video); die Europäische Kommissarin
Anna Diamantopoulou; Roger Briesch, der Präsident des Europäischen
Wirtschafts- und Sozialausschusses; Theo Bouwman, Vorsitzender des
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten im Europäischen
Parlament; Roverto Spyropoulos, Vizeminister für Arbeit im Namen des 
griechischen Vorsitzes der Europäischen Union; Beate Winkler, Leiterin der
Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit;
Gabriella Battaini-Dragoni, Generaldirektorin für sozialen Zusammenhalt,
Europarat; und ILO-Direktor Kari Tapiola.

Der Präsident des Europäischen Konvents, Valéry Giscard d’Estaing,
hielt eine Rede, auf die eine Diskussion mit den Delegierten folgte. 

Der Kongress ehrte auch Jacques Delors, den ehemaligen Präsidenten 
der Europäischen Kommission, der als Ehrengast am Kongress teilnahm. 
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E uropa tritt in eine neue Ära seiner Geschichte ein. In naher Zukunft wird der Kontinent durch den
Erweiterungsprozess geeint sein. Die arbeitenden Menschen erwarten mehr und bessere Arbeits-
plätze. Die Bürgerinnen und Bürger insgesamt verlangen die volle Anerkennung ihrer Rechte.

Der X. Kongress des EGB findet in einem neuen internationalen Kontext statt, der Anlass zu ernster
Sorge gibt, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer Hinsicht. Seit langem bestehende, multilate-
rale internationale Institutionen und Beziehungen wurden in Frage gestellt, und die rasante Verschlech-
terung der Wirtschaftslage kann leicht in eine Rezession abgleiten.

Die Zukunft der Europäischen Union steht auf dem Spiel, wenn nicht eindeutige Entscheidungen zur
Stärkung des europäischen Sozialmodells getroffen und der Union ein politisches Profil und eine unab-
hängige Rolle in internationalen Angelegenheiten eingeräumt werden. Im vollen Respekt der Charta der
Vereinten Nationen muss Europa kohärent auf die friedliche Lösung von Konflikten hinarbeiten und dabei
mit einer Stimme sprechen. Nur durch Stärkung seiner Identität und seiner sozialen Vision kann Europa
eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Globalisierung, der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
und dem Einsatz für Frieden, Demokratie und Menschenrechte in der Welt spielen, die auf die Schaffung
von dauerhaften und qualifizierten Arbeitsplätzen sowie die Durchsetzung der ungehinderten Wahrneh-
mung von sozialen und Gewerkschaftsrechten ausgerichtet ist. 

Der EGB bekräftigt seine Überzeugung, dass die EU-Erweite-
rung eine einmalige historische Gelegenheit bietet, die Völker
Europas auf der Grundlage von demokratischen Grundwerten
zu einen. Sie ist ein Mittel zur Sicherung des Friedens und der
Stabilität in Europa und zur Förderung des wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritts sowie der Verbesserung der Lebens- und
Arbeitsbedingungen. Die Erweiterung bedeutet eine Investition
in die gemeinsame Zukunft der europäischen Völker.

Im Zuge der Erweiterung brauchen wir mehr Europa und der
EGB erwartet, dass der Europäische Konvent einen Verfassungs-
vertrag vorlegt, der diesen Herausforderungen gerecht wird und
die Union mit demokratischen, funktionstüchtigen und transpa-
renten Institutionen versieht, die auf aktiven europäischen
Staatsbürgerrechten beruhen.

Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass die künftige Ent-
wicklung der Europäischen Union nicht allein das Sozialmodell
der jetzigen Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer betrifft, son-
dern direkt und indirekt auch die europäischen Staaten außer-
halb der Union, insbesondere die EFTA- und EWR-Länder.
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Bei seinem letzten Kongress, als es zu dem neoliberalen Paradigma keine Alternativen zu geben schien, hat der
EGB die Initiative ergriffen, das Ziel der Vollbeschäftigung wieder aufzugreifen, das durch Maßnahmen zur Ankur-
belung des qualitativen Wirtschaftswachstums und zur Verwirklichung des sozialen Zusammenhalts, insbesonde-
re durch den Ausbau der Leistungen der Daseinsvorsorge, sowie durch soziale Konzertierung und Verhandlungen
auf europäischer Ebene erreicht werden kann.

In den vergangenen vier Jahren wurde weltweit immer öfter verlangt, das Paradigma der neoliberalen Wirt-
schaft in Anbetracht seines Scheiterns zu ersetzen, und die Europäische Union hat mit der Verabschiedung der Lis-
sabonner Strategie eine Entscheidung getroffen, die beweist, dass unsere Forderungen berechtigt waren.

Um die Lissabonner Strategie ist es heute jedoch schlecht bestellt und die Arbeitslosigkeit steigt in ganz Euro-
pa wieder an. Dies ist in erster Linie auf die Untätigkeit der europäischen Instanzen zurückzuführen, die es ver-
säumen, eine stärkere europäische Koordinierung der Wirtschafts-, Steuer-, Haushalts- und Investitionspolitiken zu
fördern, um der ungünstigen Wirtschaftslage zu begegnen und es Europa zu ermöglichen, sein Potential voll aus-
zuschöpfen und zum Motor des eigenen Wirtschaftswachstums zu werden.

Der EGB ruft dazu auf, diese Vorbedingungen zu schaffen, und bekräftigt seine Überzeugung, dass die Liss-
abonner Strategie die einzige Möglichkeit ist, den fortschreitenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nie-
dergang Europas zu vermeiden. Das Streben nach Wettbewerbsfähigkeit auf der Grundlage der sozialen Deregu-
lierung, der Abbau der Rechte und des Schutzes der Arbeitnehmer sind nicht nur aus sozialer Sicht unannehmbar,
sondern langfristig auch wirtschaftlich schädlich.

In den letzten Jahren haben der EGB, seine nationalen Mitgliedsorganisationen und die europäischen Gewerk-
schaftsverbände die Werte und Politik des europäischen Sozialmodells hoch gehalten und waren gleichzeitig Teil
des Reformprozesses. In der nächsten Phase werden sie mehr Verantwortung tragen. Um ihr gerecht zu werden,
müssen die europäischen Gewerkschaften ihre Organisationen stärken und die bislang nicht gewerkschaftlich
organisierten Arbeitnehmer organisieren, damit sie die neue Arbeitswelt besser repräsentieren und besser Einfluss
auf alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft nehmen können.

Der EGB muss gestärkt werden und seine Kompetenzen müssen in der Überzeugung ausgebaut werden, dass
sich die europäischen Gewerkschaften nur durch die Bündelung ihrer Kräfte und die wirksame Koordinierung ihrer
Aktionen auf transnationaler Ebene erfolgreich für die Rechte der Arbeitnehmer, für mehr und bessere Arbeits-
plätze und sozialen Fortschritt in einem endlich vereinten Europa einsetzen können. 

Der X. Kongress stellt fest, dass dieser Aktionsplan eine Fortschreibung der beim IX. Kongress im Juli 1999 in
Helsinki verabschiedeten Entschließungen darstellt. Infolgedessen bleiben alle Entschließungen, die nicht durch
diesen Aktionsplan geändert wurden, gültig und sind weiterhin eine Arbeitshilfe für die Vorschläge und Verpflich-
tungen des EGB gegenüber den europäischen Arbeitnehmern und ihren Forderungen gegenüber Arbeitgebern
und europäischen Institutionen.

1. Unsere Vision 
von Europa
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Sicherheit zu schwŠchen und die Rechte der
Arbeitnehmer herabzusetzen. 

g. Kollektivverhandlungen 
und sozialer Dialog

15. die Gewerkschaftsrechte und die Arbeitsbezie-
hungen in allen Mitgliedstaaten, BeitrittslŠndern
und anderen europŠischen LŠndern zu stŠrken
und sich fŸr volle transnationale Gewerkschafts-
rechte zur Schaffung eines echten europŠischen
Verhandlungsraumes fŸr die Sozialpartner, in dem
TarifvertrŠge stets als ein Mittel zur Umsetzung des
EU-Rechts anerkannt werden sollten, einzusetzen.

h. Gleichstellung der Geschlechter

16. die Aufnahme der Gleichstellung der
Geschlechter unter die Grundwerte der EU zu
fordern sowie ihre Aufnahme unter die geteilten
ZustŠndigkeiten der EU;

17. die Beibehaltung des gemeinschaftlichen Besitz-
standes in Bezug auf gleichen Lohn und BerŸck-
sichtigung der Gleichstellung der Geschlechter in
allen Politikbereichen zu gewŠhrleisten und die Ver-
tretung von Frauen in allen Entscheidungsgremien
zu fšrdern.

i. Bekämpfung von Diskriminierung,
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

18. alle Formen von Diskriminierung, aufgrund
von Geschlecht, Staatsangehšrigkeit, Rasse, eth-
nischer Zugehšrigkeit, Behinderung, sexueller
Neigung und sexueller IdentitŠt, Alter, Religion
und sozialer Herkunft in der EuropŠischen Union
zu bekŠmpfen, insbesondere in Form spezifi-
scher Richtlinien zur Umsetzung von Artikel 13; 

19. die Gewerkschaftsstrukturen auf mšglicher-
weise bestehende Benachteiligungen zu Ÿber-
prŸfen und diese zu beseitigen.
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Der X. Kongress 
beauftragt den EGB:

a. Unsere Ziele

1. eine EuropŠische Union anzustreben, die auf
Frieden, Freiheit, Demokratie beruht, auf Grund-
rechten, Chancengleichheit und Gleichstellung
der Geschlechter, nachhaltiger Entwicklung, Soli-
daritŠt und sozialer Gerechtigkeit, VollbeschŠfti-
gung und qualitativ hochwertigen ArbeitsplŠt-
zen, wirtschaftlichem, sozialem und territorialem
Zusammenhalt, einem hohen Niveau kšrperlicher
und geistiger Gesundheit, von Bildung und
lebenslangem Lernen, Wohlbefinden und Wohl-
stand, den GrundsŠtzen des europŠischen
Sozialmodells, Schutz von Minderheiten, allge-
meinem Zugang zu finanziell erschwinglichen
Leistungen der Daseinsvorsorge hoher QualitŠt,
und auf den GrundsŠtzen von SolidaritŠt und
sozialer Marktwirtschaft aufbaut;

2. seine Mitglieder aufzufordern, im Vorfeld der
Wahlen zum EuropŠischen Parlament im Jahre
2004 fŸr UnterstŸtzung des sozialen Europas
und StŠrkung der Gewerkschaftsrechte mit dem
Ziel zu werben, die Wahlbeteiligung zu erhšhen
und sicherzustellen, dass die gewŠhlten Vertre-
ter eine breite UnterstŸtzung der Bevšlkerung
genie§en.

b. Ein Verfassungsvertrag für eine
erweiterte Europäische Union (EU)

3. auf einen Verfassungsvertrag zu drŠngen, der
auf unseren Zielen beruht;

4. sich fŸr die volle Integration der Charta der
Grundrechte in den Verfassungsvertrag  mit
rechtlich bindender Wirkung und einer Garantie
auf gerichtliche Belangbarkeit als ersten Schritt
zur Anerkennung der Grundrechte auf europŠi-
scher Ebene einzusetzen;

5. darauf hin zu arbeiten, dass die nŠchste Phase
der Erweiterung der EU auf der Grundlage einer

vollstŠndigen Umsetzung der sozialen Errungen-
schaften erfolgreich abgeschlossen wird, und
dabei die Chancen und Herausforderungen fŸr
die Gewerkschaften und die EU gleicherma§en
zu erkennen;

6. fŸr einen Prozess der europŠischen Integrati-
on einzutreten, der die wirtschaftliche und
soziale Dimension miteinander verbindet und
die Union Ÿber den Binnenmarkt und die
gemeinsame WŠhrung hinaus zu einer sozialen
und politischen Union fŸhrt, die von effizienten,
transparenten und demokratischen Institutionen
gesteuert wird;

7. die Verwirklichung eines echten Raumes von
Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu fšrdern.

c. Vollbeschäftigung und 
Qualität der Beschäftigung

8. den Kampf fŸr VollbeschŠftigung als grundle-
gendes gesamtwirtschaftliches Ziel fortzusetzen;

9. ein modernes Konzept der VollbeschŠftigung
zu entwickeln, das auf der Gleichstellung der
Geschlechter, qualitativ hochwertigen Arbeits-
plŠtzen, dem Recht auf lebenslanges Lernen und
Entscheidungsfreiheit auf einem fŸr alle offenen
Arbeitsmarkt aufbaut, um die Erwerbsquote
anzuheben, soziale Mindeststandards zur Ver-
besserung der QualitŠt der Arbeit und des
Schutzes der Arbeitnehmer beinhaltet und die
zunehmenden prekŠren BeschŠftigungsbedin-
gungen ablehnt.

d. Soziale Eingliederung und 
sozialer Zusammenhalt

10. soziale Ausgrenzung, Armut und Ungleich-
heit unter BerŸcksichtigung der BedŸrfnisse spe-
zifischer Gruppen in allen Politikbereichen durch
StŠrkung des wirtschaftlichen, sozialen und ter-
ritorialen Zusammenhalts in einer erweiterten
EuropŠischen Union zu bekŠmpfen, die auf
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sozialer Gerechtigkeit, Umverteilung des Wohl-
stands sowie der Angleichung im Zuge des Fort-
schritts beruht;

11. die Vielfalt der europŠischen Arbeitnehmer-
schaft anzuerkennen und SolidaritŠt zwischen
den Generationen, den BeschŠftigten und den
Arbeitslosen, aktiven und verrenteten Arbeit-
nehmern sowie den Arbeitnehmern unter-
schiedlicher LŠnder, Sektoren und Berufe zu
schaffen. 

e. Öffentliche Hand und 
Leistungen der Daseinsvorsorge

12. Leistungen der Daseinsvorsorge und šffent-
liche Dienste hoher QualitŠt zu fšrdern, mit glei-
chem und allgemeinem Zugang als Grundvor-
aussetzung fŸr die Umsetzung grundlegender
BŸrgerrechte im europŠischen Sozialmodell
sowie die šffentlichen Dienste und Leistungen
der Daseinsvorsorge auf allen Ebenen durch
hoch qualifizierte Mitarbeiter und angemessene
Finanzierung zu fšrdern.

f. Sozialer Schutz

13. die Vorrangigkeit von gesetzlichen und kol-
lektivvertraglichlich vereinbarten Systemen des
sozialen Schutzes zu bestŠtigen und zu stŠrken,
fŸr eine nachhaltige und beschŠftigungsfreund-
liche Finanzierung dieser Systeme zu sorgen und
zu gewŠhrleisten, dass die sich Šndernden Fami-
lienstrukturen, die atypischen BeschŠftigungs-
verhŠltnisse und die †beralterung der Bevšlke-
rung durch StŠrkung der direkten Rechte
berŸcksichtigt werden und dass alle Arbeitneh-
mer und BŸrger durch gesetzlich verankerte
soziale Sicherungssysteme des sozialen Schutzes
geschŸtzt sind;

14. den neoliberalen Ansatz der Unternehmen
und der Regierungen umzukehren, die die
Erweiterung und die WettbewerbsfŠhigkeit als
Vorwand benutzen, um die Netze der sozialen



l. Stärkung des EGB und der
Identität der europäischen
Gewerkschaften

22. die Sichtbarkeit und EigenstŠndigkeit des
EGB zu erhšhen, seine Ressourcen aufzustocken
und die bestmšgliche Verwendung dieser Res-
sourcen sicherzustellen;

23. auf die junge Generation zuzugehen und sie
zu einer aktiven Beteiligung an der Gewerk-
schaftsarbeit und zur Einflussnahme auf gesell-
schaftliche Entwicklungen zu ermuntern, und
dabei ihren Arbeitsstil, ihre WŸnsche, Vorstellun-
gen und PrioritŠten zu berŸcksichtigen.
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2. Das europäische
Wirtschafts- und

Sozialmodell

1514

j. Nachhaltige Entwicklung 
als Leitmotiv

20. die BerŸcksichtigung der nachhaltigen Ent-
wicklung in ihrer škologischen, wirtschaftlichen
und sozialen Dimension in allen Politikbereichen
zu unterstŸtzen.

k. Globalisierung 

21. gegen die neoliberalen Konzepte der Globali-
sierung zu kŠmpfen und fŸr einen Globalisierungs-
prozess einzutreten, der durch demokratische Insti-
tutionen reguliert wird, um sicherzustellen, dass
die BedŸrfnisse der Menschen und die Grundrech-
te der Arbeitnehmer ebenso wie eine weltweit
gerechtere Verteilung des Wohlstandes gewŠhrlei-
stet sind.



b. Europäische 
Wirtschaftsregierung

19. sich einzusetzen fŸr eine effektivere europŠi-
sche Wirtschaftsregierung, die ein ausgewogenes
VerhŠltnis zwischen der wirtschaftlichen Leistung
und dem sozialen Zusammenhalt gewŠhrleistet
und die StabilitŠt wahrt, als notwendige Voraus-
setzung fŸr stŠrkeres Wachstum und mehr
ArbeitsplŠtze.;

20. eine Reform des wirtschafts-, geld- und
steuerpolitischen Rahmens zu fšrdern und zu
unterstŸtzen, die eine angemessene Dosierung
der Politiken ebenso garantiert wie den Einsatz
der unterschiedlichen politischen Instrumente
fŸr die Erreichung der von der Union insbeson-
dere beim Gipfel von Lissabon festgelegten stra-
tegischen Ziele;

21. sich fŸr die €nderung des StabilitŠts- und
Wachstumspaktes einzusetzen, um sicherzustel-
len, dass das Kapitel ÒWachstumÓ den gleichen
Status erhŠlt wie das Kapitel ÒStabilitŠtÓ, einsch-
lie§lich einer Ògoldenen RegelÓ, die Kreditauf-
nahme fŸr Investitionen in die soziale und wirt-
schaftliche Infrastruktur, insbesondere in die
europŠischen Netzwerke und in ein koordinier-
tes Rahmenwerk fŸr die Umsetzung der Liss-
abonner Strategie, zulŠsst und gewŠhrleistet, so
dass die laufenden Ausgaben einer Konjunktur-
phase gedeckt sind, sowie kurzfristig einen
grš§eren Steuerspielraum je nach der Verschul-
dung der Regierung beinhaltet, ohne jedoch fŸr
die am hšchsten verschuldeten Mitgliedstaaten
neue, Ÿber die Kriterien von Maastricht hinaus-
gehende Auflagen zu erlassen;

22. den Gedanken der Einrichtung von Puffer-
fonds und begrenzten interregionalen Transfer-
zahlungen zu prŸfen und sich fŸr Ma§nahmen
zur Verhinderung eines schŠdlichen Steuerwett-
bewerbs und von Steuerflucht einzusetzen;

23. eine stŠrkere Koordinierung und Harmonisie-
rung bestimmter Bereiche der Steuerpolitik wie
der Unternehmensbesteuerung, Kšrperschafts-
steuer und Umweltsteuern zu unterstŸtzen, insbe-
sondere durch die Anwendung gemeinsamer, auf
EU-Ebene mit qualifizierter Mehrheit beschlosse-
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Der X. Kongress beauftragt 
den EGB:

a. Der Weg von Lissabon: zu mehr
und besseren Arbeitsplätzen

1. sich fŸr die Umsetzung der Lissabonner Stra-
tegie einzusetzen, insbesondere fŸr die Einlš-
sung der Verpflichtung, mehr und bessere
ArbeitsplŠtze, VollbeschŠftigung und eine wis-
sensbasierte Gesellschaft durch politische Ma§-
nahmen zu schaffen, die zu einer nachhaltigen
jŠhrlichen Wachstumsrate von 3 % fŸhren;

2. zu gewŠhrleisten, dass der Luxemburg-Prozess
das Hauptinstrument zur Koordinierung der
BeschŠftigungspolitik bleibt, wobei die GrundzŸge
der Wirtschaftspolitik ebenfalls zur VollbeschŠfti-
gung beitragen mŸssen und †bereinstimmung
zwischen BeschŠftigungs- und Wirtschaftspolitik
bestehen muss;

3. fŸr eine bessere Beteiligung und Anhšrung
der Sozialpartner auf allen Ebenen zu sorgen,
insbesondere auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene in den nationalen AktionsplŠnen
fŸr BeschŠftigung und soziale Eingliederung, die
Mitgliedsorganisationen aufzufordern, sich an
der Umsetzung und Evaluierung der EuropŠi-
schen BeschŠftigungsstrategie (EBS) auf nationa-
ler Ebene zu beteiligen und die Wahrnehmung
der BeschŠftigungsstrategie in der …ffentlichkeit
zu verbessern;

4. sicher zu stellen, dass beschŠftigungsfšrdern-
de Ma§nahmen auf positive Anreize in Form von
Weiterbildung, Umschulung, UnterstŸtzung und
Berufsberatung ausgerichtet sind und nicht die
Menschen zwingen, jede Arbeit anzunehmen;

5. die Schaffung qualitativ hochwertiger und
dauerhafter ArbeitsplŠtze zu fšrdern durch
gesetzliche und tariflich vereinbarte Vorkehrun-
gen auf EU-Ebene zu Themen wie Arbeitszeit,
Lohn und Arbeitsbedingungen, Gesundheit und
Sicherheit und Zugang zu Qualifizierungsma§-
nahmen, als ein Beitrag zu einem nachhaltigen
Arbeitsleben und einer wettbewerbsfŠhigeren
EuropŠischen Union;

6. durchzusetzen, dass alle befristeten Arbeits-
vertrŠge zwingend begrŸndet werden mŸssen,
um auf diese Weise die Zunahme von prekŠren
BeschŠftigungsverhŠltnissen auf dem Arbeits-
markt zu verhindern.

7. sich fŸr die Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen, von Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz einzusetzen, insbesondere durch
Umsetzung der Gemeinschaftsstrategie zu
Gesundheit und Sicherheit 2002-2006;

8. fŸr bindende, kollektivvertraglichlich verein-
barte oder gesetzlich verankerte Vorkehrungen
zum Schutz der Arbeitnehmer vor Diskriminie-
rung und Unsicherheit am Arbeitsplatz: Aus-
wŠrtsvergabe, Zeitarbeitsagenturen usw., sowie
fŸr eine wirksame Kontrolle der Umsetzung der
Richtlinie Ÿber die Entsendung von Arbeitneh-
mern einzutreten;

9. vorbeugende Ma§nahmen zu ergreifen, um
neue soziale Ausgrenzung aufgrund des schwie-
rigen Zugangs zu neuen Informationstechnolo-
gien fŸr Arbeitnehmer in prekŠren BeschŠfti-
gungsverhŠltnissen zu verhindern; 

10. die Benachteiligung von Frauen durch
beschŠftigungspolitische Ma§nahmen zur Fšrde-
rung der wirtschaftlichen UnabhŠngigkeit von
Frauen zu bekŠmpfen, einschlie§lich durch staat-
lich finanzierte, qualitativ hochwertige Betreu-
ungseinrichtungen fŸr Angehšrige; die QualitŠt
der BeschŠftigungsverhŠltnisse von Frauen,
einschlie§lich des Rechts auf eine VollzeitbeschŠf-
tigung oder wahlweise einer TeilzeitbeschŠfti-
gung, zu verbessern und geschlechtsspezifische
Unterschiede, insbesondere geschlechtsspezifische
Lohnunterschiede abzuschaffen, sowie bessere
Berufsaussichten und Karrierefšrderung fŸr Frau-
en zu fordern, um die Barrieren zwischen traditio-
nellen MŠnner- und Frauenberufen abzuschaffen;

11. zu betonen, dass im Sinne der Gleichstellung
der Geschlechter und der Erwerbsbeteiligung
eine individuelle statt einer Familienveranlagung
bei der Steuer wichtig ist;

12. das Recht auf bezahlte Elternzeit und den
Erhalt der Rechte aus Renten- und Sozialversi-
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cherungen bei Unterbrechung der ErwerbstŠtig-
keit zu fordern und sich fŸr ein angemessenes
Einkommen wŠhrend des Erziehungsurlaubs ein-
zusetzen;

13. die umfassende Beteiligung der Gewerk-
schaften an Ma§nahmen zur Abschaffung aller
Formen der Diskriminierung zu fšrdern, insbe-
sondere an Projekten auf betrieblicher Ebene zur
Umsetzung der GrundsŠtze von Artikel 13;

14. gegen Diskriminierung von Einwanderern,
von Arbeitnehmern anderer Hautfarbe, Ange-
hšrigen ethnischer oder religišser Minderhei-
ten oder aufgrund der sexuellen Neigung in
Europa, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt,
zu kŠmpfen;

15. fŸr die Abschaffung und Verhinderung der
Diskriminierung sowohl junger als auch Šlterer
Arbeitnehmer einzutreten, die beide in stŠrke-
rem Ma§e von Ausgrenzung aus dem Arbeits-
markt betroffen sind;

16. Ma§nahmen und europŠische Standards zur
Anpassung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen auf hohem Niveau und fŸr die soziale Ein-
gliederung von Menschen mit Behinderungen
sowie stŠrkere BerŸcksichtigung ihrer BedŸrfnis-
se und Meinungen zu fordern;

17. die Abschaffung der Schwarzarbeit durch
Bestrafung von MenschenhŠndlern, Schleusern
und skrupellosen Arbeitgebern anzustreben
sowie den Grundsatz der unvoreingenommenen,
gerechten Behandlung anzuwenden und fŸr die
Interessen aller Arbeitnehmer einzutreten;

18. die Kampagne fŸr die 35-Stunden-Woche
und innovative Ma§nahmen zur Arbeitszeitver-
kŸrzung durch KollektivvertrŠge, wenn nštig in
Kombination mit gesetzlichen Regelungen,
einschlie§lich der †berarbeitung der Arbeitszei-
trichtlinie, die fŸr alle BeschŠftigten gelten sollte,
fortzusetzen, um eine bessere Vereinbarkeit von
Arbeits- und Familienleben zu erreichen, was
auch zur QualitŠt von BeschŠftigung und Bil-
dungsma§nahmen beitrŠgt und gleichzeitig
BeschŠftigungs- und Umweltaspekte berŸck-
sichtigt. 



und die soziale und politische Integration zu fšr-
dern, und das Recht auf Familienzusammen-
fŸhrung verteidigen; 

40. sich fŸr die Umsetzung der sozialen Rechte
von Arbeitnehmern, die innerhalb der EU und
des EWR ihren Wohnsitz wechseln, und ihrer
Rechte auf dem Arbeitsmarkt einzusetzen und
zu gewŠhrleisten, dass auch rechtmŠ§ig ansŠssi-
ge Staatsangehšrige aus DrittlŠndern in den
vollen Genuss der sozialen und BeschŠftigungs-
rechte kommen; 

41. sich dafŸr einzusetzen, dass die EuropŠische
Union und die Mitgliedstaaten die †bereinkom-
men der UN und der IAO Ÿber die Rechte von
Wanderarbeitnehmern und ihren Familien Ÿber-
nehmen; 

42. sich dafŸr einzusetzen, dass dauerhaft recht-
mŠ§ig ansŠssige Staatsangehšrige aus DrittlŠn-
dern bei Wahlen auf lokaler und europŠischer
Ebene dieselben politischen Rechte genie§en
wie BŸrger der EuropŠischen Union;

43. eine europŠische Politik der Entwicklungszu-
sammenarbeit mit den HerkunftslŠndern zu fšr-
dern, welche die Abwanderung von Wissen-
schaftlern verhindert und zur sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung beitrŠgt; 

44. eine gemeinsame europŠische Einwande-
rungs- und Asylpolitik zu entwickeln, die eher als
repressive Ma§nahmen geeignet ist, die Integra-
tion von Staatsangehšrigen aus Nicht-Mitglied-
staaten zu fšrdern, Wanderungsstršme zu steu-
ern und sowohl MenschenhŠndler als auch
skrupellose Arbeitgeber zu bestrafen;

45. den Handel mit Frauen und jungen MŠdchen
ebenso zu bekŠmpfen wie Gewalt gegen sie,
insbesondere durch ein wirksameres Handeln
auf europŠischer Ebene;

46. schnelle gesetzliche Entscheidungen zu for-
dern, die gemeinsame Kriterien fŸr Einwanderer,
die ohne Ausweise ankommen, aufstellen, und
das Recht dieser Einwanderer auf Gewerk-
schaftsmitgliedschaft und Vereinigungsfreiheit in
†bereinstimmung mit dem IAO-†bereinkom-
men 87 zu gewŠhrleisten.
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ner Regeln auf alle Steuerarten mit grenzŸber-
schreitenden Auswirkungen; 

24. ein symmetrisches, von demokratisch legiti-
mierten Institutionen festgelegtes Inflationsziel fŸr
die EZB anzustreben, das ein ausgewogenes Ver-
hŠltnis von Steuerpolitik und Inflation, BeschŠfti-
gung und Wirtschaftswachstum berŸcksichtigt;

25. fŸr eine stŠrkere Beteiligung der Sozialpart-
ner am makroškonomischen Dialog (Kšlner Pro-
zess) zu sorgen und zu gewŠhrleisten, dass der
tripartite Sozialgipfel ein echtes Konzertierungs-
forum fŸr Wachstum und BeschŠftigung in Vor-
bereitung des FrŸhjahrsgipfels des EuropŠischen
Rates wird, sowie die Einrichtung eines beraten-
den Ausschusses der Sozialpartner bei der EZB
zu fordern, damit die Politik der EZB transparen-
ter wird.

c. Beschäftigung und
Wettbewerbsfähigkeit durch
Sicherheit und Leistungsfähigkeit

26. sich fŸr grš§ere Investitionen in moderne
Infrastruktur, insbesondere in den mittel- und
osteuropŠischen BeitrittslŠndern, und hšhere
Investitionen in Forschung und Entwicklung ein-
zusetzen, wobei die Bedeutung und Verbreitung
von angewandter Forschung, Aus- und Weiter-
bildung und Ma§nahmen des lebenslangen Ler-
nens besondere Beachtung verdienen;

27. den Ausbau eines qualitativ hochwertigen
Dienstleistungssektors zu fordern, um die Potenzia-
le fŸr die Schaffung neuer ArbeitsplŠtze maximal
ausschšpfen zu kšnnen, die sich dort ergeben wer-
den, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und
den erheblichen Umfang von atypischen Arbeits-
vertrŠgen zu mindern;

28. die Forderung nach einer nationalen Ver-
pflichtung zur Bereitstellung von 3 % des BIP fŸr
Forschung und Entwicklung zu unterstŸtzen und
eine starke europŠische Strategie zur besseren
Koordinierung und Fšrderung transnationaler
Forschungszusammenarbeit zu fordern;

29. fŸr die Festlegung nationaler Zielsetzungen in
Bezug auf hšhere Investitionen in Strategien des
lebenslangen Lernens einzutreten und eine Part-
nerschaft zwischen den Arbeitgebern, šffentli-
chen Einrichtungen, den europŠischen Institutio-
nen und den Gewerkschaften zur Anhebung des
Qualifikationsniveaus anzustreben.

d. Sozialer Schutz: 
ein grundlegendes Element

30. die Nachhaltigkeit der Sozialversicherungssy-
steme zu gewŠhrleisten und fŸr eine breitere
finanzielle Grundlage des sozialen Schutzes und
fŸr die Entwicklung zusŠtzlicher und alternativer
Finanzierungsmšglichkeiten einzutreten, welche
die steuerlichen Belastungen von der Arbeit auf
andere Produktionsfaktoren verschieben, um eine
beschŠftigungsfreundlichere Finanzierung und
nachhaltige Sozialversicherungssysteme zu ge-
wŠhrleisten und neue ArbeitsplŠtze zu schaffen;

31. die volle Einbindung der Sozialpartner in die
Ausarbeitung konkreter Ziele und Indikatoren
zur Vereinheitlichung des sozialen Schutzes auf
EU-Ebene zu fordern, insbesondere im Bereich
der Renten und Gesundheitsvorsorge, mit dem
Ziel einer Anpassung auf hohem Niveau, und
sich fŸr eine Heraufsetzung und Zweckbindung
der staatlichen Sozialausgaben zur Sicherung
eines Netzwerks umfassender und allgemeiner
sozialer Dienste einzusetzen;

32. die staatlichen Rentensysteme als Hauptbe-
standteil der RentenansprŸche und der Renten
zu sichern, um einen angemessenen Lebens-
standard zu gewŠhrleisten;

33. einen gesetzlichen Rahmen auf EU-Ebene
fŸr die Institutionen der betrieblichen Altersver-
sorgung auf der Grundlage von Gesetzgebung
und/oder KollektivvertrŠgen zu fordern, damit
die Beteiligung der Sozialpartner an ihrer Ver-
waltung, die Einhaltung von ethischen Kriterien
und Kriterien der nachhaltigen Entwicklung
sowie die †bertragbarkeit dieser Rentenan-
sprŸche gewŠhrleistet sind;
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34. sich fŸr erschwingliche, allgemein zugŠngli-
che und qualitativ hochwertige Gesundheitsver-
sorgung und Betreuungseinrichtungen fŸr Šltere
Menschen und Kinder einzusetzen sowie fŸr die
Aufrechterhaltung der Rechte aus der Sozialver-
sicherung auch in Zeiten der Karriereunterbre-
chung, und die staatliche Finanzierung von Kin-
derbetreuungs- und Altenpflegeeinrichtungen
zu fordern;

35. die EinfŸhrung eines EuropŠischen Gesund-
heitsausweises zu unterstŸtzen, der Zugang zu
den Gesundheitssystemen in jedem Land der
EuropŠischen Union und des EuropŠischen Wirt-
schaftsraums (EWR) zu denselben Bedingungen
gewŠhrleistet, wie sie fŸr StaatsbŸrger des
betreffenden Landes gelten; 

36. Mšglichkeiten fŸr ein progressives Ausschei-
den aus dem Erwerbsleben auf freiwilliger Basis
zu fordern, die Šltere Arbeitnehmer nicht vom
Arbeitsmarkt ausgrenzen, indem die spezifische
Perspektive der Ÿber 40jŠhrigen BeschŠftigten in
die Strategie fŸr das lebenslange Lernen und
hochwertige ArbeitsplŠtze aufgenommen wird;

37. ein Mindesteinkommen fŸr alle bedŸrftigen
EU-BŸrger zu fordern, das ihnen ein Leben in
WŸrde ermšglicht;

38. sich dafŸr einsetzen, dass die Regierungen
der Mitgliedsstaaten Ònationale AktionsplŠne
gegen Armut und soziale Ausgrenzung (NAP/Ein-
gliederung)Ó mit wirksamen Ma§nahmen und
ausreichenden Mitteln umsetzen, wobei sie auch
auf eine Beteiligung der Sozialpartner an der
Ausarbeitung und Umsetzung der PlŠne setzen
mŸssen.

e. Mobilität, Einwanderung 
und soziale Integration

39. die Abschaffung der verbleibenden Hinder-
nisse fŸr die FreizŸgigkeit der Arbeitnehmer und
die Anwendung des Grundsatzes der FreizŸgig-
keit der ArbeitskrŠfte auf Staatsangehšrige aus
DrittlŠndern mit Aufenthaltserlaubnis zu fordern



hen, die ihre GeschŠftstŠtigkeit verlagern oder
Massenentlassungen vornehmen, indem Verein-
barungen mit den AufnahmelŠndern geschlossen
werden, die sie verpflichten, die erhaltenen Mittel
zurŸckzuzahlen, und sie von europŠischen Sub-
ventionsprogrammen ausschlie§en; 

62. sich fŸr eine innovative Industriepolitik zur
UnterstŸtzung des EuropŠischen Sozialmodells ein-
zusetzen, die WettbewerbsfŠhigkeit, Nachhaltigkeit
und soziale Eingliederung als Notwendigkeit erach-
tet und den sektoralen sozialen Dialog als zentrales
Instrument einsetzt, und AktionŠre aufzufordern,
ihre soziale Verantwortung anzunehmen;

63. von allen Unternehmen mit mehr als 1000
BeschŠftigten einen Jahresbericht Ÿber die Pro-
gnosen zu verlangen, so wie es in dem Bericht
der hochrangigen Gruppe zur Antizipation des
industriellen Wandels verlangt wird; 

64. die neuen Herausforderungen der Umstruk-
turierung im Zuge der Erweiterung und die Not-
wendigkeit einer Industriepolitik zu erkennen,
die sicherstellt, dass die Arbeitnehmer und ihre
Vertreter bei Umstrukturierungsma§nahmen,
einschlie§lich Fusionen und †bernahmen, ein
Mitspracherecht haben und die EuropŠische
Beobachtungsstelle des Wandels genutzt wird;

65. zu fordern, dass die Wettbewerbspolitik der
EuropŠischen Union bei laufenden Fusions- und
†bernahmeverfahren von Unternehmen die Aus-
wirkungen auf die BeschŠftigung und die sich dar-
aus ergebenden sozialen Folgen berŸcksichtigt.

i. Leistungen der Daseinsvorsorge
(Dienste von Allgemeininteresse)
für alle Bürger

66. die Notwendigkeit eines besseren Gleichge-
wichtes zwischen den Wettbewerbsregeln und
den Regelungen fŸr die Leistungen der Daseins-
vorsorge hervorzuheben und es den nationalen
Regierungen zu ermšglichen, die Garantie der
grundlegenden BŸrgerrechte Ÿber die Regeln des
freien Marktes und des Wettbewerbs zu stellen; 

67. den Grundsatz zu unterstŸtzen, nach dem
die EU und der EWR die NeutralitŠt des Eigen-
tums wahren und es den Mitgliedstaaten Ÿber-
lassen sollte, zu entscheiden, was šffentlich blei-
ben muss und was privatisiert werden kann,
solange qualitativ hochwertige Dienstleistungen
und allgemeiner, gleicher Zugang, sowie die
Mšglichkeit der RŸckkehr des Privateigentums in
staatliches Eigentum gewŠhrleistet sind;

68. dafŸr zu sorgen, dass das Konzept qualitativ
hochwertiger Leistungen der Daseinsvorsorge
auf der gleichen Ebene in die Definition der Ziele
und TŠtigkeiten der EuropŠischen Union aufge-
nommen wird, wie die Schaffung des Binnen-
marktes;

69. eine kritische Haltung gegenŸber der Privati-
sierung von šffentlichen Dienstleistungen und
der Fšrderung von Partnerschaften zwischen
šffentlichen und privaten Einrichtungen einzu-
nehmen;

70. eine demokratische Regulierung liberalisier-
ter šffentlicher Dienste unter Beteiligung der
Gewerkschaften und anderer betroffener Partei-
en zu fordern.
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f. Lebenslanges Lernen für 
sozialen Zusammenhalt und
Wettbewerbsfähigkeit

47. den Aktionsrahmen der Sozialpartner fŸr
lebenslange Weiterentwicklung von FŠhigkeiten
und Qualifikationen mit regelmŠ§iger †berprŸ-
fung durch den Ausschuss fŸr den Sozialen Dia-
log innerhalb eines Zeitraums von fŸnf Jahren als
Bestandteil der Lissabonner Strategie umzuset-
zen und den Zugang zu Ma§nahmen des lebens-
langen Lernens fŸr jedermann zu gewŠhrleisten;

48. sicherzustellen, dass Strategien des lebenslan-
gen Lernens im sozialen Dialog auf Branchenebene
und durch KollektivvertrŠge unterstŸtzt werden;

49. die Einbeziehung von Šlteren Arbeitneh-
mern, Geringverdienern, Schulabbrechern und
Menschen mit geringem Qualifikationsniveau,
von Arbeitnehmern in atypischen BeschŠfti-
gungsverhŠltnissen und Frauen in Ma§nahmen
des lebenslangen Lernens zu fšrdern;

50. objektive, fortschrittliche und nationale Ziele
fŸr den Abbau der enorm hohen Zahl der erwerb-
stŠtigen und arbeitslosen Arbeitnehmer ohne
eine Mindestqualifikation in Europa zu fordern;

51. nationale Zielsetzungen zur Verringerung
der Zahl der Schulabbrecher zu fordern;

52. die wirkliche Anerkennung frŸher erworbener
formaler Qualifikationen und Zeugnisse und nicht
formal nachweisbarer FŠhigkeiten zu fordern;

53. gewŠhrleisten, dass der Zugang zur qualifi-
zierten Bildung und Schulung an UniversitŠten
und Schulen auf die Nachfrage von jungen Men-
schen und Erwachsenen, die sich weiterbilden
mšchten, abgestimmt ist. 

g. Strukturfonds – ein Mittel, 
wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt zu erreichen

54. zur Erreichung der Ziele der EuropŠischen
BeschŠftigungsstrategie und zur StŠrkung des
EuropŠischen Sozialmodells eine mšglichst wirk-
same und umfassende Nutzung der Struktur-

fonds, insbesondere des EuropŠischen Sozial-
fonds, zu gewŠhrleisten;

55. eine bessere finanzielle Ausstattung der
Strukturfonds zu fordern, um den BedŸrfnissen
aller Mitgliedstaaten im Zuge der Erweiterung
gerecht zu werden;

56. die BefŠhigung der Sozialpartner in den Bei-
trittslŠndern zu unterstŸtzen, insbesondere
durch Bildungsma§nahmen, die ihre Beteiligung
an der Verwaltung und DurchfŸhrung von Pro-
jekten ermšglichen, die mit Mitteln der Struktur-
fonds finanziert werden; 

57. die Einbindung der Sozialpartner und vor
allem der Gewerkschaften in jede Phase der
Intervention der Fonds zu fšrdern, einschlie§lich
der Gemeinschaftsinitiativen und vor allem in
der Phase der Projektausarbeitung, wobei die
notwendigen Informationen rechtzeitig zur Ver-
fŸgung gestellt werden mŸssen;  

58. die Entwicklung eines zuverlŠssigen, effizi-
enten und aktuellen Systems struktureller Indi-
katoren zu unterstŸtzen.

h. Industriepolitik

59. die Industriepolitik als strategisches Instru-
ment zur  Umsetzung der Lissabonner Strategie
zu fšrdern, wobei das BeschŠftigungspotential
der Industrie voll ausgeschšpft werden muss,
unter Anerkennung der Notwendigkeit, hšheres
Wachstum und hšhere ProduktivitŠt zu fšrdern
sowie makroškonomische und strukturelle Ma§-
nahmen miteinander zu verbinden, um den
Wandel zu antizipieren und zu steuern und eine
wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen, unter
BerŸcksichtigung der notwendigen Umstruktu-
rierung bestimmter Sektoren und Branchen; 

60. die EuropŠische Kommission und den Rat auf-
zufordern, ihren Teil der Verantwortung fŸr die
Industriepolitik, die nicht allein den Sozialpartnern
Ÿberlassen werden darf, zu Ÿbernehmen; 

61. einen europŠischen Mechanismus zu fordern,
der es ermšglicht, gegen Unternehmen vorzuge-
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3. Ausweitung 
und Stärkung 

der europäischen
Arbeitsbeziehungen

23



c. Kollektivverhandlungsstrategien
und Koordinierung in einem 
expandierenden Europa

15. nach dem Vorbild bestehender grenzŸber-
schreitender  und sektoraler Initiativen (Doorn-
Gruppe) und in Zusammenarbeit mit den
europŠischen GewerkschaftsverbŠnden und den
nationalen Mitgliedsorganisationen seine
BemŸhungen um effektive Koordinierung der
Tarifpolitik fortzusetzen, um der Gefahr von
Lohndumping entgegen zu wirken und die
Angleichung der Lebens- und Arbeitsstandards
auf hohem Niveau in einem erweiterten Europa
zu beschleunigen;

16. qualitative Aspekte der Kollektivverhandlun-
gen weiter zu entwickeln, wie die BekŠmpfung
von Niedriglšhnen und prekŠren BeschŠfti-
gungsverhŠltnissen, die Fšrderung von Lohn-
gleichheit, Aus- und Weiterbildung, Gesundheit
und Sicherheit am Arbeitsplatz, sowohl im
unmittelbaren Interesse der Arbeitnehmer als
auch zur UnterstŸtzung der EuropŠischen
BeschŠftigungsstrategie;

17. den Leitfaden des EGB zur Koordinierung
der Kollektivverhandlungen unter besonderer
Fšrderung der qualitativen Aspekte weiter zu
entwickeln; 

18. positive Strategien fŸr mehr FlexibilitŠt zu
entwickeln, die von den Sozialpartnern auszu-
handeln und zu verabschieden sind, um eine
angemessene Wahrung der Interessen der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu
gewŠhrleisten.

d. Information, Konsultation und
Beteiligung der Arbeitnehmer zur
Bewältigung des Wandels

19. die †berarbeitung der Richtlinie Ÿber
EuropŠische BetriebsrŠte (EBR) bis Ende 2003 zu
fordern und sich mit den Mitgliedsorganisatio-
nen dafŸr einzusetzen, dass in allen Unterneh-
men, die unter die Richtlinie fallen und bisher
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Der X. Kongress beauftragt 
den EGB:

a. Stärkung der transnationalen
Gewerkschaftsrechte

1. umfassende transnationale Gewerkschafts-
und Arbeitnehmerrechte zu stŠrken und zu for-
dern, insbesondere grenzŸberschreitende Sym-
pathieaktionen, einschlie§lich Streik, wobei die
nationalen Kollektivverhandlungs- und Aktions-
mechanismen voll gewahrt werden mŸssen;

2. sich fŸr volle Anerkennung des sozialen Dia-
logs auf branchenŸbergreifender Ebene und in
allen Sektoren einzusetzen sowie fŸr die Auto-
nomie der Sozialpartner und ihre Rolle als Co-
Regulatoren auf europŠischer Ebene; 

3. eine besondere Abteilung des EuropŠischen
Gerichtshofes fŸr Arbeits- und Sozialgerichtsbar-
keit zu fordern, der von den Sozialpartnern
ernannte SachverstŠndige angehšren sollten;

4. Strategien zur Frage zu entwickeln, inwiefern
internationale Gewerkschaftsrechte durch individu-
elle oder kollektive Systeme berŸhrt sein kšnnen.

b.  Sozialer Dialog: 
ein entscheidender Reformfaktor

5. die europŠischen Arbeitsbeziehungen in
enger Zusammenarbeit mit den europŠischen
GewerkschaftsverbŠnden zu stŠrken und wei-
ter zu entwickeln und einen echten europŠi-
schen Raum fŸr Verhandlungen zwischen den
Sozialpartnern zur Verteidigung der Interessen
der Arbeitnehmer zu schaffen; 

6. den sozialen Dialog und soziale Partner-
schaft unter Wahrung der Autonomie der
reprŠsentativen Sozialpartner in MOE und
anderswo in der Union zu stŠrken;

7. sein Mšglichstes zu tun, um das mehrjŠhrige
Arbeitsprogramm (2003-2005) der europŠi-
schen Sozialpartner zu gemeinsam vereinbar-
ten Themen (Aktionsrahmen zur Gleichstellung

der Geschlechter, freiwillige Vereinbarung Ÿber
Stress am Arbeitsplatz, Leitlinien zur Umstruk-
turierung und zur Steuerung des Wandels,
†berprŸfung der Vereinbarung Ÿber Telearbeit,
Aktionsrahmen zur lebenslangen Weiterent-
wicklung von FŠhigkeiten und Qualifikationen)
erfolgreich umzusetzen und, wenn nštig, neue
Themen in das gemeinsame Arbeitsprogramm
aufzunehmen;

8. gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen
auf die Arbeitgeberorganisationen einzuwir-
ken, zu einem echten und starken europŠi-
schen Sozialpartner zu werden, damit ein ech-
ter Verhandlungsrahmen geschaffen werden
kann; 

9. die europŠischen GewerkschaftsverbŠnden in
ihren BemŸhungen zu unterstŸtzen, die Kapa-
zitŠten des sozialen Dialogs auf Branchenebene
zu stŠrken und die EuropŠische Kommission zu
bewegen, sektorale AusschŸsse des sozialen
Dialogs in allen Sektoren anzuerkennen; 

10. sich fŸr die Einhaltung von sozialen Stan-
dards und Normen im Bereich Gesundheit und
Sicherheit sowie der gewerkschaftlichen Vertre-
tung in KMU einzusetzen;

11. mit den Arbeitgeberorganisationen und mit
UnterstŸtzung der EuropŠischen Kommission
ein Sekretariat der Sozialpartner einzurichten,
das mit angemessenen Mitteln fŸr Forschung,
Bildungsma§nahmen und PR-Arbeit ausgestat-
tet ist;

12. sich um aktive Beteiligung an dem triparti-
ten Gipfel fŸr Wachstum und BeschŠftigung,
als einem wichtigen Mechanismus zur Koordi-
nierung, zu bemŸhen und sich fŸr eine wirksa-
me Arbeit des Gipfels einzusetzen;

13. den Boden fŸr eine Vereinbarung der Sozi-
alpartner zu bereiten, die den Rahmen fŸr auto-
nome Verhandlungen auf europŠischer Ebene
absteckt und die damit verbundenen Fragen der
Vermittlung und Schlichtung behandelt; 

14. die Beteiligung und Aktionen der Gewerk-
schaften an der Entwicklung der sozialen Ver-
antwortung von Unternehmen in allen Berei-
chen zu fšrdern.
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noch keinen EBR haben, ein EBR eingerichtet
wird, wobei die Gleichstellung von Frauen und
MŠnnern zu berŸcksichtigen ist;

20. die Entwicklung der EuropŠischen Betriebs-
rŠte genau zu verfolgen um die Arbeitgeber
daran zu hindern, anstelle echter Arbeitnehmer-
vertreter Mitglieder des Managements in den
EBR zu entsenden; 

21. die effektive Umsetzung der EU-Richtlinie
Ÿber Unterrichtung und Anhšrung der Arbeit-
nehmer zu unterstŸtzen, sich fŸr angemessene
Anwendung auch in ausgenommenen Berei-
chen und die Sicherung der ArbeitsplŠtze der
Arbeitnehmervertreter einzusetzen; 

22. die Vorbereitung der Umsetzung der Richtli-
nien Ÿber Information und Konsultation sowie
Ÿber die Beteiligung der Arbeitnehmer in der
EuropŠischen Aktiengesellschaft in nationales
Recht zu Ÿberwachen und aktiv mitzugestalten,
sodass die Rolle der Gewerkschaften gestŠrkt
und Versuchen, die Gewerkschaften durch
arbeitgeberfreundliche Organe zu ersetzen, ent-
gegen gewirkt wird;

23. gemeinsam mit den EuropŠischen Gewerk-
schaftsverbŠnden eine Strategie zur praktischen
Umsetzung der Beteiligung der Arbeitnehmer in
der EuropŠischen Aktiengesellschaft zu ent-
wickeln und europŠische Mandate fŸr Arbeit-
nehmervertreter in VerwaltungsausschŸssen
oder AufsichtsrŠten zu gewŠhrleisten;

24. sicherzustellen, dass eine grš§tmšgliche
Beteiligung der Arbeitnehmer in der EuropŠi-
schen Aktiengesellschaft gewŠhrleistet ist und
dass es keine Mšglichkeit gibt, sich dem zu ent-
ziehen;

25. im Zusammenhang mit der EuropŠischen
Aktiengesellschaft das Konzept eines Fonds zu
prŸfen, in den, auf der Grundlage verbindlicher
Regeln, die VergŸtung der Arbeitnehmervertre-
ter flie§en wŸrde und der fŸr Beratung, Fortbil-
dung und Forschung verwendet werden sollte. 
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4. Europa und die
Globalisierung

27

e. Grenzüberschreitende Gewerk-
schaftsarbeit und Solidarität

26. die Mitgliedsorganisationen aufzufordern,
zu gewŠhrleisten, dass alle vorŸbergehend im
Ausland tŠtigen Arbeitnehmer wirksame Rechte
auf gewerkschaftlichen Schutz haben, vor allem
im Bereich des Arbeits- und Sozialrechtes; 

27. die Arbeit der Interregionalen Gewerk-
schaftsrŠte zu unterstŸtzen und sich fŸr die Fšr-
derung des EURES Netzwerks einzusetzen, das
zur Schaffung von ArbeitsplŠtzen beitrŠgt.

f. Stärkung der Arbeitsbeziehungen
in den Beitrittsländern

28. durch bilaterale und multilaterale Formen
der gewerkschaftlichen Zusammenarbeit wirksa-
me Sozialpartnerschaften in MOE aufzubauen; 

28. bilaterale Zusammenarbeit der Gewerk-
schaften zu Migrationsfragen anzuregen.
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Der X. Kongress beauftragt 
den EGB:

a. Die EU als ein globaler Akteur

1. die Konsolidierung und Weiterentwicklung
des europŠischen Sozialmodells zu fšrdern und
es zu einem einflussreichen Referenzmodell zu
machen;

2. die Mitgliedstaaten aufzufordern, eine kohŠren-
tere gemeinsame Au§en- und Sicherheitspolitik zu
entwickeln, um die Rolle der EU in der Weltord-
nungspolitik zu stŠrken;

3. die EU aufzufordern, sich mit einer Stimme fŸr
die Vermeidung und friedliche Lšsung von Kon-
flikten auszusprechen und dieser Rolle treu zu
bleiben, und demokratische Reformen der Ver-
einten Nationen zu fšrdern, um ihre Rolle in der
Weltordnungspolitik zu stŠrken.

b. Nachhaltige Entwicklung

4. die EU aufzufordern, sich mit einer Stimme fŸr
demokratische Reformen der internationalen
Finanzinstitutionen auszusprechen und die
KohŠrenz der Weltordnungspolitik zu fšrdern,
indem die Rolle multilateraler GesprŠche im Rah-
men der Vereinten Nationen gestŠrkt wird,
sowie in enger Zusammenarbeit mit dem IBFG,
dem WVA und dem TUAC (gewerkschaftlicher
Beratungsausschuss bei der OECD) die Umset-
zung eines Konzeptes und einer Strategie der
nachhaltigen Entwicklung zu fšrdern, die auf
den drei SŠulen nachhaltiger Wirtschafts-, Sozi-
al- und Umweltpolitik beruht;

5. die Ziele von Kyoto innerhalb des vereinbarten
Zeitraumes zu verfolgen und eine europaweite
Energiesteuer, Energiesparma§nahmen und
erhšhte Anstrengungen zur Verdoppelung des
Anteils erneuerbarer Energien bis 2010 ebenso
zu fšrdern wie technologische Innovationen zur
Verbesserung der Energieeffizienz;

6. die vollstŠndige Umsetzung der in Gšteborg

(2001) verabschiedeten europŠischen Strategie
zur nachhaltigen Entwicklung zu fšrdern sowie
€nderungen und Ma§nahmen, die sich daraus
ergeben; 

7. den in den Schlussfolgerungen und Empfeh-
lungen des Weltgipfels Ÿber nachhaltige Ent-
wicklung enthaltenen arbeitsplatzrelevanten
Aspekten, insbesondere Klimawandel, Nah-
rungsmittel und chemische Risiken besondere
Beachtung zu schenken;

8. den sozialen Pfeiler der nachhaltigen Entwick-
lung zu stŠrken und in enger Zusammenarbeit
mit dem IBFG, dem WVA und dem TUAC die
umfassende Einbindung der IAO in die Umset-
zung der Schlussfolgerungen des Weltgipfels
Ÿber nachhaltige Entwicklung zu fšrdern, wann
immer es um internationale BeschŠftigungsstan-
dards geht;

9. die Kommission und die nationalen Regie-
rungen zu ermahnen, die ihnen zur VerfŸgung
stehenden Instrumente auch zu nutzen, einsch-
lie§lich der VerschŠrfung der Sozial- und
Umweltstandards im Zusammenhang mit der
Vergabe šffentlicher AuftrŠge an Unternehmen
oder entsprechende Anforderungen bei der
GewŠhrung europŠischer Entwicklungshilfe
oder ExportkreditbŸrgschaften;

10. die EuropŠische Kommission aufzufordern,
die Ratifizierung des IAO †bereinkommens 174
Ÿber Vermeidung gro§er IndustrieunfŠlle durch
alle Mitgliedstaaten der EU zu fšrdern;

11. die Mitgliedsorganisationen aufzufordern,
eine Politik zur nachhaltigen Entwicklung auf
nationaler und sektoraler Ebene weiter zu ent-
wickeln und umzusetzen, wobei die Gewerk-
schaften auch ihre eigene umweltpolitische
Kompetenz erhšhen mŸssen;

12. Druck auf die Unternehmen auszuŸben,
damit sie ihre Verantwortung fŸr Umweltfragen
Ÿbernehmen und die Rechte der Arbeitnehmer
und Gewerkschaften auf Interessensvertretung
anerkennen und sie in ihre betrieblichen Ma§-
nahmen zum Umweltschutz, auch Ÿber Tarifver-
handlungen mit den Arbeitgebern, einbeziehen,
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17. sich gemeinsam mit den internationalen
Gewerkschaftsorganisationen, der IAO und
anderen internationalen Organisationen fŸr die
Einhaltung der grundlegenden Arbeits- und
Umweltstandards aktiv einzusetzen sowie dafŸr,
dass die šffentlichen Dienstleistungen, insbeson-
dere Bildung, Gesundheit, Wasser- und andere
Grundversorgungen von den GATS-Abkommen
ausgenommen werden und dass die Regierun-
gen das Recht haben, diese Sektoren zu regulie-
ren, ohne dadurch die demokratische Transpa-
renz der GATS-Verhandlungen, die Beteiligung
und Anhšrung des EuropŠischen Parlaments
und der nationalen Parlamente, der Sozialpart-
ner und Organisationen der Zivilgesellschaft zu
gefŠhrden und eine Aussetzung der GATS-Ver-
handlungen zu fordern, falls diese Forderungen
nicht erfŸllt werden sollten, bevor die nŠchsten
Verhandlungen beginnen; 

18. jene politischen Ma§nahmen der entwickel-
ten LŠnder anzuprangern, die den Zugang von
Waren aus den EntwicklungslŠndern, vor allem
im landwirtschaftlichen Bereich, behindern, was
in der EU eine Reform der gemeinsamen Agrar-
politik zugunsten von nachhaltiger Entwicklung
des lŠndlichen Raums, Nahrungsmittelsicherheit
und Verbraucherschutz sowie die Abschaffung
der Exportbeihilfen nach sich ziehen muss; diese
Reform muss Ma§nahmen der Zusammenarbeit
mit EntwicklungslŠndern, insbesondere den
schwŠchsten einschlie§en, um zu gewŠhrleisten,
dass sie aus dem Export Nutzen ziehen kšnnen
und ihre Inlandsnachfrage stillen sowie die Nah-
rungsmittelsicherheit gewŠhrleisten kšnnen

19. gemeinsam mit dem IBFG und dem WVA
dafŸr zu sorgen, dass das Allgemeine PrŠferenz-
system (APS) bestmšglich genutzt wird, um die
Grundrechte der Arbeitnehmer und Gewerk-
schaften in den durch das APS begŸnstigten
LŠndern zu fšrdern; 

20. eng mit dem IBFG und dem WVA zusam-
menzuarbeiten, um innerhalb der WTO eine for-
male Struktur, unter uneingeschrŠnkter Beteili-
gung der IAO, zur Behandlung von Handels-,
BeschŠftigungs-, Umwelt- und grundlegenden
Arbeitsstandards einzurichten;

und die EU aufzufordern, Ma§nahmen zum
Schutz von BeschŠftigten im Fall von Krisensi-
tuationen, die durch Verletzungen des Umwelt-
rechts oder in der erforderlichen †bergangspha-
se wŠhrend der Umsetzung von nachhaltigen
Entwicklungspolitiken eintreten kšnnen, zu fšr-
dern; 

13. die EuropŠische Union zu drŠngen, dringend
einen globalen Plan fŸr die Sicherheit auf See in
der Union zu verabschieden. 

c. Handelsverhandlungen

14. auf einzelstaatlicher und europŠischer Ebene
und gemeinsam mit den internationalen Gewerk-
schaftsorganisationen und anderen sozialen
Gruppierungen dafŸr einzutreten, dass im Rah-
men der internationalen HandelsgesprŠche
Abkommen geschlossen werden, welche die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung der Entwick-
lungslŠnder, Nachhaltigkeit, Transparenz, das
Wachstum von hochwertigen und annehmbaren
ArbeitsplŠtzen, ein ausgewogenes VerhŠltnis zwi-
schen starken und schwachen Volkswirtschaften,
soziale Gerechtigkeit, Beseitigung von Armut und
Kinderarbeit und die Achtung und wirksame
DurchfŸhrung der grundlegenden Arbeitnehmer-
und Gewerkschaftsrechte sowie die Gleichstel-
lung der Geschlechter gewŠhrleisten; 

15. zu fordern, dass die in Doha beschlossenen
Fristen und gemachten Zusagen Ÿber den
Zugang zu kostengŸnstigen Medikamenten und
Ÿber eine gesonderte und bevorzugte Behand-
lung von EntwicklungslŠndern sowie Ÿber den
Zugang von EntwicklungslŠndern zu den MŠrk-
ten der IndustrielŠnder, insbesondere fŸr land-
wirtschaftliche Erzeugnisse, eingehalten wer-
den, bevor die Diskussion Ÿber den Rest der
WTO-Agenda aufgenommen wird;

16. die Forderung der europŠischen Gewerk-
schaftsverbŠnde nach einer SozialvertrŠglichkeit-
sprŸfung der VorschlŠge der EU in den GATS-
Verhandlungen sowie eine angemessene
Anhšrung der Sozialpartner zu unterstŸtzen; 



Mercosur und anderen lateinamerikanischen
ZusammenschlŸssen sowie ASEM und die EU
aufzufordern, regionale und subregionale Inte-
grationsprozesse zu fšrdern;

33. von der Kommission das Recht fŸr die
Gewerkschaften zu fordern, voll in Verhandlun-
gen mit DrittlŠndern einbezogen zu werden;

34. die Zusammenarbeit und den Zusammen-
schluss mit sŸdosteuropŠischen Gewerkschaften
fortzusetzen und zu verstŠrken und die soziale
Dimension des Umbildungsprozesses im Rah-
men des EGB-Forums fŸr einen StabilitŠtspakt
im SŸdostbalkan zu fšrdern;

35. im Zuge der Erweiterung, die Gewerkschaf-
ten, Arbeitsbeziehungen und sozioškonomischen
Aspekte im Norden der EU weiter zu entwickeln;

36. die Zusammenarbeit im Euro-Med-Gewerk-
schaftsforum fortzusetzen und zu vertiefen, um zu
gemeinsamen Analysen und Ma§nahmen zu
grundlegenden Zielen der Gewerkschaften zu
kommen, unter besonderer BerŸcksichtigung der
Entwicklung der Euro-Med-Partnerschaft und
eines Freihandelsraums in der Region; sich fŸr die
Befriedung der gesamten Region einzusetzen, ins-
besondere fŸr eine Erneuerung des Friedenspro-
zesses zwischen PalŠstina und Israel, mit dem Ziel
eines Abkommens auf der Grundlage des Grund-
satzes Òzwei Všlker, zwei StaatenÓ, das beiden
Všlkern Frieden, Sicherheit und wirtschaftliche
sowie soziale Entwicklung gewŠhrleistet.
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21. zu einem Rahmenentwurf von bindenden
Regelungen fŸr auslŠndische Direktinvestitionen
beizutragen, der auch fŸr den GATS-Modus 3
gilt und auf einem multilateralen System, jedoch
nicht innerhalb der WTO, auf Einhaltung der
grundlegenden Arbeitsstandards und den Leitli-
nien der OECD fŸr multinationale Unternehmen
beruht, die BedŸrfnisse der EntwicklungslŠnder
berŸcksichtigt und die internationalen Gewerk-
schaftsorganisationen voll einbindet. 

d. Globalisierung der sozialen
Gerechtigkeit

22. weiterhin in allen externen und internen poli-
tischen Entscheidungsgremien der EU Men-
schenrechte, soziale Gerechtigkeit und Gleich-
stellung der Geschlechter zu fšrdern,
insbedondere in Assoziierungs- und Kooperati-
onsabkommen zwischen der EU und DrittlŠn-
dern, in Zusammenarbeit mit freien, unabhŠngi-
gen und demokratischen Gewerkschaften und
Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty
International und Human Rights Watch; 

23. in allen einschlŠgigen Gremien zu fordern,
dass die EuropŠische Union die FŸhrung im
Kampf um die Abschaffung von Steuerparadie-
sen Ÿbernimmt, um der Kapitalflucht und der
GeldwŠsche Einhalt zu gebieten und auf diese
Weise zu einer besseren Verteilung des Wohl-
stands und der Globalisierung der sozialen
Gerechtigkeit beizutragen;

24. gemeinsam mit den Mitgliedsorganisationen
zu verlangen, dass die in den Entscheidungsgre-
mien des IWF und der Weltbank vertretenen EU-
Mitgliedstaaten mit einer Stimme fŸr die demo-
kratische Reform dieser Institutionen sprechen,
und ihren Einfluss nutzen, um Ma§nahmen zur
wirtschaftlichen Anpassung zu fšrdern, die eine
sozial nachhaltige Entwicklung gewŠhrleisten;

25. eine Strategie des Schuldenerlasses zu for-
dern, die wirtschaftlicher und sozialer Entwick-
lung den Vorrang einrŠumt;

26. die EU-Mitgliedstaaten dringend aufzufor-

dern, sich zur Annahme und tatkrŠftigen Umset-
zung der Leitlinien von IAO und OECD fŸr multi-
nationale Unternehmen zu verpflichten sowie,
gemeinsam mit den europŠischen Gewerk-
schaftsverbŠnden, die EuropŠischen BetriebsrŠte
zu ermutigen, sich aktiv fŸr die Umsetzung die-
ser Leitlinien in ihren Unternehmen einzusetzen,
und die Mitgliedsgewerkschaften aufzufordern,
Rahmenvereinbarungen mit multinationalen
Unternehmen zu verhandeln, die die IAO-†be-
reinkommen einhalten;

27. die Zusammenarbeit mit Gruppen der globa-
len Zivilgesellschaft, die der Globalisierung in
ihrer jetzigen Form kritisch gegenŸber stehen,
im Rahmen des Weltsozialforums und des
EuropŠischen Sozialforums zu verstŠrken;

28. den Austausch mit Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerorganisationen im Rahmen des Weltwirt-
schaftsforums zu intensivieren, um soziale
Belange und sozialverantwortliche Ma§nahmen
zu fšrdern;

29. einen europŠischen Referenzrahmen zur
Entwicklung der sozialen Verantwortung der
Unternehmen auf der Grundlage von Gesetzen
und/oder KollektivvertrŠgen zu fordern;

30. darauf zu bestehen, dass europŠische Unter-
nehmen, die an Programmen der sozialen Aus-
zeichnung oder anderen Indikatoren der sozia-
len Verantwortung von Unternehmen beteiligt
sind, au§erhalb der EU dieselben Prinzipien
anwenden, wie innerhalb; 

31. zu verlangen, dass die EuropŠische Union und
ihre Mitgliedstaaten die internationale Entwick-
lungshilfe von Handelsverpflichtungen der Emp-
fŠnger abkoppeln und den Standard der Ÿbersee-
ischen Entwicklungshilfe von 0,7 % des BIP
umsetzen; darŸber hinaus ist der EGB Ÿberzeugt,
dass ein stŠrkeres politisches und finanzielles
Engagement erforderlich ist, um den Umfang der
Entwicklungshilfe anzuheben Ð hierzu kšnnten
Einnahmen aus der Tobinsteuer beitragen;

32. mit der Gewerkschaftsbewegung in den mit
der EU assoziierten LŠndern und Regionen
zusammenzuarbeiten, wie im Falle von Cotonu,
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5. Stärkung des EGB 
und der Identität 
der europäischen
Gewerkschaften 
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schaffen. Der Gedanke, sie unter dem Dach einer
gemeinsamen Stiftung zusammenzubringen,
sollte ohne weiteren Zeitverzug geprŸft werden.
Bei besserer Nutzung der verfŸgbaren Mittel
kšnnten sie die Dienstleistungen, die sie dem
EGB und den europŠischen Gewerkschaftsver-
bŠnden erbringen, erheblich verbessern und
gleichzeitig neue Bereiche erschlie§en, wie z.B.
Kommunikation, Publikationen und Informati-
ons- und Kommunikationstechnologie. 

10. Sicherung der UnabhŠngigkeit und Arbeits-
fŠhigkeit des EGB durch Bereitstellung angemes-
sener Mittel.

11. UnterstŸtzung der Strategien der Gewerk-
schaften zur Mitgliederwerbung insbesondere
fŸr unterreprŠsentierte Gruppen und junge
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die
Zukunft aller Gewerkschaften sind. Die Jugend
muss auf al-len Ebenen der Gewerkschaftsbe-
wegung, und insbesondere in den Entschei-
dungsgremien, besser vertreten sein und betei-
ligt werden.

12. Verbesserung und StŠrkung der FŠhigkeit,
europaweite Kampagnen durchzufŸhren, insbe-
sondere in allen Bereichen der BeschŠftigungs-
und Sozialpolitik. Nur durch engere Zusammen-
arbeit kšnnen die StŠrke, die IdentitŠt und die
Sichtbarkeit der europŠischen Gewerkschaften
deutlich verbessert werden. 
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Eine erfolgreiche Umsetzung des
Aktionsprogramms für 2003-2006
wird nur möglich sein, wenn der
EGB effizienter wird, eine größere
Rolle als sozialer Akteur spielt und
seine Zusammenarbeit mit den
nationalen Mitgliedsorganisationen
und den europäischen
Gewerkschaftsverbänden verbes-
sert. Hierzu ist insbesondere
Folgendes erforderlich:

1. Bessere Wahrnehmung der IdentitŠt des EGB
als eine von Institutionen, Arbeitgebern, Regie-
rungen und politischen Parteien unabhŠngige
Gewerkschaftsorganisation durch Arbeitnehmer
und Gewerkschaftsmitglieder. Dazu ist unter
anderem die Umsetzung der in Helsinki verab-
schiedeten Gewerkschaftscharta und die Ein-
fŸhrung eines europŠischen Mitgliedsausweises
notwendig, der vorŸbergehend im Ausland arbei-
tenden Gewerkschaftsmitgliedern umfassende
Gewerkschaftsleistungen garantiert (Rechtsbei-
stand, Beratung und Bildungsma§nahmen).

2. Grš§ere Einflussnahme des EGB auf Gesetz-
gebungsverfahren auf europŠischer Ebene und
die Entscheidungsfindung innerhalb der Institu-
tionen der EU, einschlie§lich der EZB, und besse-
re Koordinierung der nationalen und der europŠi-
schen Ebene. In Zukunft mŸssen die verfŸgbaren
KapazitŠten der BrŸsseler BŸros der nationalen
Gewerkschaften systematisch genutzt werden.

3. Grš§ere Verhandlungsmacht gegenŸber den
europŠischen Arbeitgebern. Hierzu ist eine engere
Koordinierung und Absprache der Positionen mit
den nationalen Mitgliedsorganisationen sowie eine
engere Zusammenarbeit mit den europŠischen
GewerkschaftsverbŠnden erforderlich. Nur so wird
es mšglich sein, den Widerstand der Arbeitgeber
gegen Verhandlungen auf branchenŸbergreifen-
der und sektoraler Ebene zu Ÿberwinden.

4. Bessere Voraussetzungen zur wirksamen Koor-
dinierung der Kollektivverhandlungen, in enger

Zusammenarbeit mit den europŠischen Gewerk-
schaftsverbŠnden. Neben der Vermeidung jeder
Form von Sozial- und Lohndumping mŸssen pro-
aktive Strategien zur Verbesserung und Anpas-
sung der Arbeits- und Lebensbedingungen auf
hohem Niveau entwickelt werden. Dies gilt auch
fŸr die qualitativen Aspekte der Kollektivverhand-
lungen (z.B. Bildung, Gleichstellung, Arbeitszeit,
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz).

5. Koordinierung der Anstrengungen des EGB,
in den BeitrittslŠndern operierende multinatio-
nale Unternehmen dazu zu bewegen, sektorale
Kollektivverhandlungen auf nationaler Ebene zu
organisieren und sich daran zu beteiligen. 

6. StŠrkere BŸndelung und Neuausrichtung
bestehender Arbeitsstrukturen. Dies bedeutet,
unter anderem, Weiterentwicklung der Aus-
schŸsse und Arbeitsgruppen des EGB durch die
Aufstellung eines klaren, spezifischen Pro-
gramms, das auf dem vom Kongress verabschie-
deten Aktionsprogramm aufbaut. Auf diese Art
und Weise kšnnen die KontinuitŠt der Arbeit
des EGB und die Bindung an getroffene Ent-
scheidungen gestŠrkt werden.

7. Verwirklichung der Gleichstellung der
Geschlechter innerhalb der Gewerkschaften,
durch Umsetzung des Gleichstellungsplans des
EGB. Das erfordert eine ausgewogene Beteili-
gung von Frauen Ð mindestens proportional zu
ihren Mitgliederzahlen Ð auf allen Ebenen,
einschlie§lich der FŸhrungsebene, und in allen
europŠischen Gewerkschaftsstrukturen (Aus-
schŸsse, EBR).

8. StŠrkere Fšrderung der Arbeit der Interregiona-
len GewerkschaftsrŠte in den Grenzregionen.
Diese Arbeit stellt ein Versuchsfeld zur prakti-
schen Umsetzung einer echten europŠischen
Gewerkschaftspolitik im sozialen und wirtschaftli-
chen Bereich dar und ist ein bedeutender Beitrag
zur IdentitŠt der europŠischen Gewerkschaften. 

9. Vertiefte Beziehungen und Zusammenarbeit
zwischen den Instituten des EGB. Sie sollten zwar
ihre jeweilige Verantwortung in den Bereichen
Forschung, Bildung und Beratung beibehalten,
doch effiziente gemeinsame Service-Strukturen
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1. Angenommen auf dem EGB-Kongress 
in Prag – 26.-29. Mai 2003
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Einleitung

Der vorige, auf dem Helsinki-Kongress von 1999 angenommene Gleichstellungsplan für
Geschlechtergleichheit umfasste die Kontrolle und Bewertung seiner Durchführung. Diesbezüglich wurde
dem Exekutivausschuss im Dezember 2001 eine Zwischenbilanz vorgelegt, und 2002 führte eine Gruppe
von Forscherinnen und Forschern der UCL eine Untersuchung mit dem Titel „“Les femmes dans les syndi-
cats : une nouvelle donne“ durch. 

Auf einer Konferenz, an der 80 Vertreterinnen der nationalen Gewerkschaftsbünde und der europäi-
schen Gewerkschaftsföderationen teilnahmen, wurden die Ergebnisse der Bewertung präsentiert und ein
neues Gleichstellungsprojekt erörtert.

Wie sein Vorgänger ist auch dieses Projekt auf drei Ziele ausgerichtet. Diesmal werden jedoch alle Ziele
mit bestimmten Maßnahmen verknüpft, die zur Verwirklichung des jeweiligen Ziels beitragen dürften.

Die einzelnen Maßnahmen wurden auf der Grundlage der Untersuchung ausgewählt. Die Gründe, die
diese Wahl rechtfertigen, werden im Anhang dargelegt, der auch eine detailliertere Beschreibung der
Maßnahmen enthält.

Dieser neue Plan ist, wieder nach dem Beispiel seines Vorgängers, von einem doppelten Ansatz
geprägt: Zum einen befasst er sich mit Themen, die speziell mit der Gleichheit von Männern und Frauen
verbunden sind, zum anderen umfasst er einen zweiten, so genannten „integrierten“ Ansatz, der es not-
wendig macht, die Dimension Gleichheit in die anderen Politikbereiche einzubeziehen. 

Der Plan arbeitet mit dem Konzept des Repräsentativitätsabstands. Damit ist der Abstand zwischen
dem derzeitigen Anteil von Frauen in den Entscheidungsorganen im Vergleich zum Anteil von Frauen in
der gesamten Mitgliedschaft der Gewerkschaften gemeint. Dies sollte gewisse nationale
Gewerkschaftsbünde und europäische Gewerkschaftsföderationen und insbesondere diejenigen, die vor
allem männliche Mitglieder haben, nicht davon abhalten, quantitative Ziele aufzustellen, die höher sind
als es nach dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Fall wäre.

Die drei Ziele gelten für alle nationalen Gewerkschaftsbünde, alle Europäischen Gewerkschaftsverbände
und für die Organe des EGB. Da die Geschichte der Politiken für Geschlechtergleichstellung in den mei-
sten europäischen Gewerkschaftsverbände jüngeren Datums ist  als die der nationalen Bünde, richten sich
bestimmte unter Ziel 3 vorgeschlagene Maßnahmen vornehmlich an sie. In diesem Kapitel werden auch
die den EGB betreffenden Maßnahmen dargelegt. Nicht zuletzt sieht dieser Plan eine Kontrolle, eine
Bewertung und Sanktionen vor.

2. Wir empfehlen, unbedingt die Studie: „Les femmes dans les
syndicats: une nouvelle donné“ zu lesen, in der erstmals Daten
aller europäischen Gewerkschaftsverbände zusammengetragen
wurden.
(http://www.etuc.org/FR/Dossiers/GENDER/Women_in_trade_un
ions/Etude2002/Default.cfm)  
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ZIEL 1:  

Den Repräsentativitätsabstand
der Frauen innerhalb der
Entscheidungsorgane abbauen 

¥ Erste Etappe: den ReprŠsentativitŠtsabstand
um die HŠlfte verringern.       

Dabei sind die folgenden Ma§nahmen in ErwŠ-
gung zu ziehen:  

¥ Ein Gleichstellungssplan, der darauf abzielt, die
Zahl von Frauen in den Entscheidungsorganen zu
erhšhen, indem Folgendes festgelegt wird:

- quantifizierte Ziele; 

- ein Zeitplan; 

- Kontrolle und Bewertung.

¥ Kontinuierliche Registrierung der Zahlen der
mŠnnlichen und weiblichen Mitglieder, der Ver-
treter und Vertreterinnen in den europŠischen
BetriebsrŠten, dem Exekutivausschuss, dem
Kongress, die Zahl von VerhandlungsfŸhrerin-
nen usw3. 

Diese Zahlen werden alle zwei Jahre an den EGB
Ÿbermittelt, um dem Exekutivausschuss Bericht
zu erstatten. Sie werden die Kontrolle und
Bewertung der DurchfŸhrung des Gleichheits-
plans ergŠnzen.

¥ VerŠnderungen im Hinblick auf die Art, wie
Sitzungen organisiert werden und ablaufen, d.
h. eine andere Gewerkschaftskultur, die es Frau-
en leichter macht, an den Sitzungen teilzuneh-
men und das Wort zu ergreifen.

3. Dies kann je nach der Situation in den
Mitgliedstaaten und den Mitgliedsorganisationen des
EGB variieren.  

ZIEL 2: 

Den integrierten 
Ansatz vertiefen

In erster Linie ist die Dimension Gleichstellung in
die Tarifverhandlungen und/oder die Orientierun-
gen für die Tarifverhandlungen einzubeziehen.

Dabei sind die folgenden Ma§nahmen in
Betracht zu ziehen:

¥ Ausbildung in Sachen Gleichstellung (und Ein-
beziehung der Gleichstellungsdimension) der
VerhandlungsfŸhrer und -fŸhrerinnen.

¥ Vorbereitung der Verhandlungen und/oder
Verhandlungsorientierungen mit den fŸr Gleich-
stellungsfragen zustŠndigen Personen. 

¥ Die Kontrolle und Bewertung dieses Vorge-
hens werden in die Berichte, die EGI und EGB
jŠhrlich zu diesem Thema veršffentlichen, einbe-
zogen und im Exekutivausschuss des EGB disku-
tiert werden.

Zweitens ist die Dimension Gleichstellung ins
Zentrum eines neuen Aufbaus des Wohlfahrts-
staats zu stellen.

Der EGB  

- muss Druck ausŸben, damit dieser Aspekt in
die europŠische Koordination im Bereich des
Sozialschutzes einbezogen wird; 

- wird eine Kampagne fŸr ein angemessenes
Einkommen wŠhrend des Elternurlaubs organi-
sieren.

Drittens müssen weiterhin Mechanismen ent-
wickelt werden, die den integrierten Ansatz ver-
einfachen; dabei sollten auch Hilfsmittel wie bei-
spielsweise nach Geschlecht aufgeschlüsselte
statistische Daten, Studien, Prüflisten usw. ein-
gesetzt werden.

ZIEL 3:  

Verstärkung der Rolle des für
die Politik der Gleichstellung
zwischen Männern und Frauen
zuständigen Organs

Dabei sind die folgenden Ma§nahmen in ErwŠ-
gung zu ziehen:

¥ Dieses Organ  hat die Aufgabe, die Politik der
Gleichstellung zwischen MŠnnern und Frauen
auszuarbeiten, wobei es nach dem eingangs
erwŠhnten doppelten Ansatz vorzugehen hat.
Es ist au§erdem fŸr die Kontrolle und Bewer-
tung dieser Politik zustŠndig. Ihm mŸssen aus-
reichende personelle und finanzielle Ressourcen
zur VerfŸgung gestellt werden.
Die Zusammensetzung (einerseits entweder nur
aus Frauen oder aus MŠnnern und Frauen
zusammengesetzt, andererseits entweder mit
der Beobachtung der Problematik anderer dis-
kriminierter Gruppen betraut oder ausschlie§lich
mit der Gleichstellung von MŠnnern und Frauen
befasst) kann je nach Geschichte und Entschei-
dung der nationalen GewerkschaftsbŸnde und
europŠischen GewerkschaftsverbŠnde variieren. 

¥ Intensivierung (in den meisten europŠischen
GewerkschaftsverbŠnden) der Beziehungen zwi-
schen diesem Organ und den Arbeiten der BrŸs-
seler Sekretariate dieser VerbŠnde und dem
Frauenausschuss des EGB.

¥ BerŸcksichtigung der spezifischen Aspekte in
Verbindung mit der Situation von Frauen, die
mehrfach diskriminiert werden, wie etwa Ein-
wanderinnen, behinderte Frauen, junge und
Šltere Frauen und Lesbierinnen. 

4. dessen Bezeichnung je nach den
Mitgliedsorganisationen variiert (Frauenausschuss,
Gleichstellungssausschuss usw.)

Der EGB muss:

¥ in Zusammenarbeit mit den europŠischen
GewerkschaftsverbŠnden Netze fŸr berufliche
Gleichstellung Ð denen MŠnner und Frauen,
Mitglieder europŠischer BetriebsrŠte  angehšren
Ð aufbauen und leiten; 

¥ in Zusammenarbeit mit der europŠischen
Gewerkschaftsakademie Kurse Ÿber Gleichstel-
lungspolitiken organisieren, insbesondere mit
den Mitgliedsorganisationen der BeitrittslŠnder.

Kontrolle, Bewertung 
und Strafen  

¥ Es ist vorgesehen, dem Exekutivausschuss des
EGB eine Zwischenbilanz Ÿber die DurchfŸhrung
des Plans und dem nŠchsten EGB-Kongress eine
Bewertung vorzulegen.

¥ Sollte sich im Anschluss an die Bewertung her-
ausstellen, dass bestimmte nationale BŸnde und
GewerkschaftsverbŠnde keine wirksamen Ma§-
nahmen zur Erhšhung der Anzahl von Frauen in
den Entscheidungsorganen ergriffen haben,
wird eine Liste dieser ãschlechten SchŸlerÒ
erstellt und auf dem nŠchsten EGB-Kongress
verteilt. Im †brigen kann ins Auge gefasst wer-
den, die Anzahl der Stimmen im Kongress, auf
die diese BŸnde und/oder VerbŠnden Anspruch
haben, zu verringern.
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Garantie eines den Lohn ersetzenden Einkom-
mens und der Aufrechterhaltung der Rechte auf
Sozialschutz wŠhrend des Elternurlaubs und
andererseits neue Organisationsarten und
Arbeitszeiten voraus.

Heute sind die Staaten im Rahmen der europŠi-
schen BeschŠftigungsstrategie verpflichtet, sich
mit Ma§nahmen zu befassen, die darauf abzie-
len, ãdas Berufsleben mit dem Familienleben in
Einklang zu bringenÒ. Der Rat von Barcelona hat
ein Ziel bezŸglich des Angebots an Aufnahme-
strukturen fŸr Kleinkinder festgelegt. Es ist not-
wendig, diese Ma§nahmen aus dem konzeptu-
ellen Kontext der ãVereinbarkeit von Familien-
und BerufslebenÒ herauszulšsen und die Staa-
ten zu verpflichten, diese Frage in die Reflexion
Ÿber die Reformen des Wohlfahrtsstaats einzu-
beziehen, so wie es heute Ð Ÿber die offene
Koordinationsmethode im Rahmen des Sozial-
schutzes Ð eine Reflexion und eine Handlungs-
dynamik in Bezug auf die QualitŠt, Tauglichkeit
und ZugŠnglichkeit der Renten gibt. Auf diese
Weise werden die Staaten gezwungen, zur
Frage der Finanzierung des Elternurlaubs und
der Pflegedienste fŸr abhŠngige Personen und
Kinder sowie der Betreuung dieser Dienste Stel-
lung zu beziehen.

Schlie§lich ergibt die Studie, dass etwa ein Drit-
tel der BŸnde versuchen, die Geschlechtsdimen-
sion in alle gewerkschaftlichen Politikbereiche
einzubeziehen.

ãEbenfalls ein Drittel der BŸnde macht sich zum
Zeitpunkt der Festlegung von Aktionen und Poli-
tiken sowie wŠhrend ihrer DurchfŸhrung, Kon-
trolle und Bewertung Gedanken Ÿber die Aus-
wirkungen ihrer Politiken auf die Situation von
MŠnnern bzw. Frauen. Statistiken, Ausbildungs-
kurse, Veršffentlichungen, Untersuchungen und
Studien sind offensichtlich die Mechanismen, die
im Rahmen eines solchen Prozesses am hŠufig-
sten zum Einsatz kommen.

Obwohl die DurchfŸhrung dieses Prozesses
jedermanns Sache ist und nicht auf einer einzi-
gen Person oder einer einzigen Struktur beruht,
kšnnte es nŸtzlich sein, eine fŸr ãGender Main-

streamingÒ verantwortliche Person einzusetzen
(was derzeit jedoch nur wenige Gewerkschafts-
bŸnde tun).Ò

ZIEL 3: 

Verstärkung der Rolle 
des für die Ausarbeitung 
von Politiken zur Gleichstellung
zwischen Männern und Frauen
zuständigen Organs

Die Einbeziehung der Aspekte, die mit den
Situationen von mehrfach diskriminierten Frauen
verbunden sind, wurde auf der Konferenz aus-
fŸhrlich eršrtert. Dies sollte bestimmte BŸnde, je
nach ihren nationalen Kontexten und Organisa-
tionsweisen, nicht daran hindern, Sitzungen Ð
beispielsweise mit Einwanderinnen Ð vorzuse-
hen, um es dieser Gruppe einfacher zu machen,
sich zu Šu§ern.
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ANHANG  
ZIEL 1: 
Abbau des
Repräsentativitätsabstands 
der Frauen in den
Entscheidungsorganen 
auf allen Ebenen 

Die Untersuchung hat ergeben, dass trotz der
erzielten Fortschritte weiterhin ein ReprŠsentati-
vitŠtsabstand besteht. Auch wenn die meisten
GewerkschaftsbŸnde quantitative Ziele festge-
legt haben, fŸhren nur wenige von ihnen eine
Kontrolle und Bewertung durch.

Beispiele fŸr VerŠnderungen hinsichtlich der Art,
wie Sitzungen organisiert werden und ablaufen,
sind:

¥ Anpassung der Uhrzeit der Sitzungen an die
familiŠren Verpflichtungen von MŠnnern und
Frauen; 

¥ †berprŸfung unserer Kommunikationsweisen;
beispielsweise darauf achten, dass jede(r) Gele-
genheit hat, das Wort zu ergreifen; 

¥ GewŠhrleistung von Kinderbetreuung wŠhrend
Sitzungen, die au§erhalb der Arbeitszeit stattfin-
den, und zwar gemŠ§ den innerhalb der Organi-
sationen auszuhandelnden Bedingungen.

Im †brigen kann die Gewerkschaftserfahrung als
Ergebnis einer beruflichen TŠtigkeit und/oder der
aktiven Teilnahme an Aktionen betrachtet wer-
den. In beiden FŠllen muss der Wert dieser Erfah-
rung entsprechend gewŸrdigt und genutzt wer-
den, beispielsweise durch Begleitprogramme
(Mentor-Programme), die Vorbereitung von Frau-
en auf verantwortliche Posten, sogar auf
europŠischem Niveau, oder die Befšrderung
eines Assistenten oder einer Assistentin in eine
politische Stellung oder auch die EinfŸhrung ech-
ter Kompetenzvalidierungen der im Rahmen der
Gewerkschaftserfahrung erlangten FŠhigkeiten. 

ZIEL 2: 

Vertiefung des integrierten
Ansatzes 

Was die Tarifverhandlungen anbelangt, kann der
Inhalt spezielle Themen betreffen, zum Beispiel
die Verringerung von LohnabstŠnden, oder The-
men, die fŸr alle ArbeiterInnen von Interesse
sind. Dabei ist darauf zu achten, dass die allge-
meine Forderung gegebenenfalls an die Situati-
on angepasst wird, in der sich die MŠnner und
Frauen in dem Unternehmen, dem Sektor
und/oder auf nationaler und europŠischer Ebene
befinden.  

Zwei Beispiele fŸr Forderungen:

¥ neue Organisationsweisen und Arbeitszeiten
fŸr MŠnner und Frauen, Aufgabe des vorherr-
schenden Modells, nach dem der Mann das
Geld verdient, arbeitet und fŸr das Unterneh-
men verfŸgbar ist, da er keine anderen fami-
liŠren Verpflichtungen hat;

¥ Zugang zur Berufsausbildung. Vielleicht mŸs-
sten Begleitma§nahmen vorgesehen werden,
die Frauen zur Teilnahme an Berufsausbildung
im Unternehmen ermutigen, und insbesondere
an Kursen Ÿber die neuen Technologien.

Die Untersuchung hat die Bedeutung dieser Fakto-
ren ein weiteres Mal deutlich gemacht. Abgesehen
davon erwŠhnt die europŠische BeschŠftigungs-
strategie den Grundpfeiler ãAnpassungsfŠhigkeitÒ.

Im Hinblick auf den neuen Aufbau des Wohl-
fahrtsstaats weisen wir darauf hin, dass die Fšr-
derung qualitativ hoch stehender weiblicher
BeschŠftigung Hand in Hand geht mit einer bes-
seren Gestaltung der sozialen Zeiten, und vor
allem der Zeit, die dem Berufsleben und dem Pri-
vatleben gewidmet wird.

Diese bessere Gestaltung setzt einerseits die
Anerkennung der Rolle des Staates bei der
Finanzierung und Betreuung der Pflegedienste
fŸr abhŠngige Personen und Kinder sowie die
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Austria OGB
Belgium CSC

FGTB
CGSLB

Bulgaria CITUB
PODKREPA

Croatia SSSH (Observer)
Cyprus SEK

TURK-SEN
Czech Republic CMKOS
Danmark AC

FTF
LO

Estonia EAKL
TALO

Finland AKAVA
SAK
STTK

France CFDT
CFTC
CGT-FO
CGT
UNSA

Germany DGB
Greece ADEDY

GSEE
Hungary ASZSZ

ESZT
LIGA
MOSz
MSzOSz
SZEF

Iceland ASI
BSRB

Ireland ICTU
Italy CGIL

CISL
UIL

Latvia LBAS

Lithuania LDF
LDS (Observer)
LTUC 

Luxembourg CGT
LCGB

Macedonia (Fyrom) CCM (Observer)
Malta CMTU

GWU
Netherlands CNV

FNV
MHP

Norway LO
YS

Poland NSZZ Solidarnosc
Portugal CGTP-IN

UGT
Romania BNS

CARTEL ALFA
CNSLR-FRATIA
CSDR

San Marino CDLS
CSdL

Serbia NEZAVISNOST 
(Observ.)

Slovakia KOZ-SR
Slovenia ZSSS
Spain CC.OO

ELA
UGT

Sweden LO
SACO
TCO

Switzerland TRAVAIL.SUISSE
SGB/USS

Turkey DISK
HAK-IS
KESK
TŸRK-IS

United Kingdom TUC

Nationale Gewerkschaftsbünde

Mitgliedsorganisationen des EGB

EEA European Alliance of Media and Entertainment
EFBWW European Federation of Building and Wood Workers
EFFAT European Federation of Food Agricultural and Tourism
EFJ European Federation of Journalists
EMCEF European Mining, Chemical and Energy Federation
EMF European MetalworkersÕ Federation
EPSU European Federation of Public Service Unions
ETF European Transport Federation
ETUCE European Trade Union Committee of Education
ETUF-TCL European Federation of Textile, Clothing and Leather
UNI-EUROPA European Federation of Services and Communication

Europäische Gewerkschaftsverbände



EGB
EuropŠischer Gewerkschaftsbund
5 Bld du Roi Albert II ¥ B-1210 BrŸssel
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